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des Zeugen, die sich aus § 27 (4) StPO ergeben,”

Die in der Praxis der Untersuchungsarbeit des HfS seit langem 
praktizierte Regelung, die Zeugenbelehrung auch auf den § 27 (4) 
StPO auszudehnen, schafft günstige Bedingungen, daß in Zeugen
vernehmungen Voraussetzungen für die Erarbeitung wahrer Zeugen
aussagen geschaffen werden können. Es genügt u. E „ , in Anbe
tracht der komplizierten tatbestandsmäßigen Zusammen
hänge oftmals nicht, dem Zeugen lediglich die körnen zu verlesen, 
möglicherweise in der Annahme, daß er sie sowieso nicht begreift 
und Aussagen darlegt, zu denen er nicht verpflichtet war. Eine 
ausführliche Belehrung des Zeugen über seine Rechtslage ist- 
grundsätzlich geeignet, dem Zeugen ein Gefühl der unbedingten 
Rechtssicherheit und des Vertrauens zum Untersuchungsorgan zu 
vermitteln. Sie trägt zur Herstellung des£.erforderlichen Kontaktes 
bei, da ersichtlich wird, daß seiten-yntersuchungsführers 
alles gesetzlich Kot wendige un te rnommeh'”;"wird , um ungerechtf e r- 
tigte Nachteile für den Zeugeghgauszuschließen. Dadurch kann
Vorbehalten gegen das Untj£.s^c%^hgso rgan entgegengewirkt weroen,■ y /$
die evtl. Zeugen abhal&̂ ri'-tfkönnen, Beschuldigte zu belasten. Das 
dient mit dazu, ein.e Grundlage zu schaffen, daß Zeugen ihrer

Ä...Pflicht zur wahrheits^emäßen Aussage nachkommen.V'
Da eine solche Rechtsbelehrung ohne Rechtskenntnisse nicht 
sofort verständlich ist und Zeitaufwand erfordert, sollten in 
der Zeugenvernehmung außer der Verlesung der §§ 26 und 27 (4)
StPO rechtlich ausführliche und eindeutige Darlegungen zu dem 
jeweils konkreten Inhalt der Aussageverweigerungsrechte gegen
über den Zeugen gegeben werden. Das sollte in dieser Ausr-üh r lieh - 
keit nicht unbedingt zu Beginn der Zeugenvernehmung, sondern 
taktisch günstig und zur Förderung des Vertrauens des Zeugen
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1 Die Arqumentation des Lehrbuches "Strafverfahrensrecht" ist 
u. E. Talsch und läuft darauf hinaus, einen rechtsunkundigen 
Zeugen über seine Rechte im Unklaren zu lassen. "Bei Zeugen, 
denen ein Aussageverweigerungsrecht nach § 27 StPO zusteht, 
bedarf es keiner Belehrung, da ihnen ihr Recht zur Aussaoever- 
weigerung ohnehin bekannt ist."


